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Die Stadtverordneten beschlossen im öffentlichen Teil der Sitzung:
Beschluss Nr.: 2018/056
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota) beschließt die Änderung des Stellenplanes 2018 als 
Anlage zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Stadt 
Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) in Form einer Anpassung des 
Stellenumfangs bei der Personalstelle „SB/in Umsatzsteuer“.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
Beschluss Nr.:                                                    2018/060 
1.  TOBI Windenergie Verwaltungs GmbH (bisherige TOBI Ma-

nagement GmbH)
1.1.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben 

(Spreewald)/Lubin (Błota) stimmt der Umfirmierung der 
TOBI Management GmbH auf die TOBI Windenergie Verwal-
tungs GmbH zu.

1.2.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben 
(Spreewald)/Lubin (Błota) stimmt den Änderungen des Ge-
sellschaftsvertrages der TOBI Management (neu Windener-
gie Verwaltungs) GmbH zu.

1.3.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-
wald)/Lubin (Błota) stimmt der Beendigung der Beteiligung 
der Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben an der TOBI 
Management GmbH durch Übertragung sämtlicher bislang 
gehaltener Geschäftsanteile zu.

2. Wind-Sparte der TOBI-Gruppe
  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben 

(Spreewald)/Lubin (Błota) stimmt den folgenden Änderun-
gen in der Wind-Sparte der TOBI-Gruppe zu: 

2.1.  Änderung des Gesellschaftsvertrages der TOBI Windenergie 
GmbH & Co. KG

2.2.  Gründung der TOBI energy Verwaltungs GmbH und deren 
Eintritt als Komplementärin in die TOBI energy GmbH & Co. 
Kabeltrasse Kauxdorf KG, TOBI energy Standort 18 GmbH & 
Co. KG, TOBI energy Standort 28 GmbH & Co. KG und TOBI 
energy Standort 29 GmbH & Co. KG bei gleichzeitigem Aus-
tritt der TOBI Management GmbH

2.3.  Änderung der Gesellschaftsverträge der Tochterunterneh-
men der TOBI Windenergie GmbH & CO. KG (TOBI energy 
GmbH & Co. Kabeltrasse Kauxdorf KG, TOBI energy Standort 

18 GmbH & Co. KG, TOBI energy Standort 28 GmbH & Co. 
KG, TOBI energy Standort 29 GmbH & Co. KG und CaSa Ener-
gy GmbH)

3. TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG
  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben 

(Spreewald)/Lubin (Błota) stimmt den Änderungen des 
Gesellschafts-vertrages der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs 
GmbH & Co. KG zu. 

4. TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH
  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben 

(Spreewald)/Lubin (Błota) weist den Bürgermeister an, in 
der Gesellschafterversammlung der Stadt- und Überland-
werke GmbH Lübben folgenden Beschluss zu fassen:

  Die Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben beteiligt sich 
an der neu zu gründenden „TOBI Gaskraftwerk Verwal-
tungs GmbH“ mit einem Kapitalanteil in Höhe von 350 € am 
Stammkapital der Gesellschaft (25.200 €).

  Der Gründung der „TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH“ 
und deren Eintritt als Komplementärin in die TOBI Gaskraft-
werksbeteiligungs GmbH & Co. KG bei gleichzeitigem Aus-
tritt der TOBI Management GmbH durch Abschluss eines 
Vertrages über einen Komplementärwechsel wird zuge-
stimmt.

5. Umsetzung der Beschlüsse
  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben 

(Spreewald)/Lubin (Błota) ermächtigt und beauftragt den 
Bürgermeister, in der Gesellschafterversammlung der Stadt- 
und Überlandwerke GmbH Lübben die zur Umstrukturie-
rung der TOBI Gruppe erforderlichen Beschlüsse zu fassen 
und den Geschäftsführer der Stadt- und Überlandwerke 
GmbH Lübben anzuweisen, die zur Umsetzung vorstehen-
der Beschlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und 
Rechtshandlungen vorzunehmen.

  Der Beschluss wurde einstimmig bei zwei Stimmenthaltun-
gen gefasst.

Beschluss Nr.: 2018/066
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) 
beschließt, die Planungsleistungen für den Modulbau Essenversor-
gung und Hort Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule, Dreilindenweg 
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20, 15907 Lübben(Spreewald), mit den Leistungsphasen 1 – 9 in 
Höhe von 169.534,17 € an das Architekturbüro Docter, Am Schutz-
graben 9, 15907 Lübben(Spreewald) zu vergeben.
Der Beschluss wurde einstimmig bei zwei Stimmenthaltungen ge-
fasst.
Beschluss Nr.: 2018/068
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin(Błota) beschließt die Bewilligung einer überplanmäßigen 
Ausgabe in Höhe von 850.000 € zur Realisierung des Ersatzneubaus 
Kita „Waldhaus“, Heideweg 31 in Lübben (Spreewald).
Der Beschluss wurde einstimmig bei zwei Stimmenthaltungen ge-
fasst.

Beschluss Nr.: 2018/067
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota) beschließt, den Auftrag Los 005-2 Dachbegrünung für 
den Ersatzneubau Kita „Waldhaus“, Heideweg 31 in 15907 Lübben 
(Spreewald)/Lubin (Błota) mit einer Bruttosumme von 33.476,24 € an 
die Firma Dachdeckerbetrieb Udo Janke GmbH, Dorfaue 9, 15907 
Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) zu vergeben.
Der Beschluss wurde einstimmig bei zwei Stimmenthaltungen ge-
fasst.
Beschluss Nr.: 2018/069
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota) beschließt die Vergabe der Planungs- und Bauleistun-
gen zur Sicherung und Rekultivierung der Altablagerung „Deponie 
Langer Rücken“ an die Entsorgungs-GmbH Luckau, Nissanstraße 17, 
15926 Luckau, welche die Sicherung und Rekultivierung kostenneut-
ral für die Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) ausführt.
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota) ermächtigt den Bürgermeister zum Abschluss einer 
Sanierungsvereinbarung über die Sicherung und Rekultivierung 
der Altablagerung „Deponie Langer Rücken“.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
Beschluss Nr.: 2018/070
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-wald)/
Lubin (Błota) ermächtigt den Bürgermeister, den Vertrag über die 
Lieferung des Feuerwehreinsatzfahrzeuges Löschgruppenfahrzeug 
10 in Höhe von 274.464 € zu unterzeichnen.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
Beschluss Nr.: 2018/057
Die Stadtverordnetenversammlung Lübben (Spreewald) nimmt 
den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Dah-
me-Spreewald über die überörtliche Prüfung 2017 gemäß § 105 in 
Verbindung mit § 140 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg zur Kenntnis. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
Die Stadtverordneten beschlossen im nichtöffentlichen Teil der Sit-
zung:
Beschluss Nr.: 2018/054
Das in dem Wohngebiet „Brunnenstraße“ an der öffentlichen Ver-
kehrsanlage „Am Wäldchen“ in Lübben (Spreewald) gelegene kom-
munale Grundstück Gemarkung Lübben, Flur 16, Flurstück 343 mit 
821 m² wird zu dem Zweck der Errichtung eines Wohngebäudes 
veräußert.
Der Verkauf erfolgt zu dem Kaufpreis von 49.260,00 €, das ent-
spricht 60,00 €/m².
Für die Finanzierung des Investitionsvorhabens wird die Belas-
tungsvollmacht bis 200.000,00 € bewilligt.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
Beschluss Nr.: 2018/062
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) 
beschließt, das gemeindliche Einvernehmen zu folgendem Antrag 
auf Baugenehmigung zu versagen:
Gemarkung Treppendorf, Flur 2, Flurstück 253; Vorhaben: Errich-
tung eines Schwimmteiches.
Der Beschluss wurde einstimmig bei zwei Stimmenthaltungen ge-
fasst.

Satzung der Jagdgenossenschaft Treppendorf

nach dem Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG)

Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirkes Lübben/Ortsteil (OT) Treppendorf 
hat am 25.05.2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Name und Sitz der Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Lüb-
ben/OT Treppendorf ist gemäß § 10 Absatz 1 BbgJagdG eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts.
Sie führt den Namen

„Jagdgenossenschaft Treppendorf „
und hat ihren Sitz in 15907 Lübben/OT Treppendorf.

§ 2 
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst gemäß § 8 Absatz 1 
Bundesjagdgesetz (BJagdG) alle Grundflächen der Stadt Lübben / OT 
Treppendorf entsprechend dem Jagdkataster, die nicht einem Eigen-
jagdbezirk angehören, zuzüglich der von der zuständigen Jagdbehör-
de angegliederten und abzüglich der von der zuständigen Jagdbe-
hörde abgegliederten sowie der abgetrennten Grundfläche.
(2) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird begrenzt durch die Ge-
markungen Lübben, Neuendorf, Kaden, Niewitz und Klein Lubolz.

§ 3 
Gebiet der Jagdgenossenschaft

Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst die jagdlich nutzbaren 
Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes, deren Eigentü-
mer der Jagdgenossenschaft als Mitglieder angehören.

§ 4 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft

(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind die 
Eigentümer der Grundflächen, die das Gebiet der Jagdgenossen-
schaft bilden. Eigentümer von Grundflächen des gemeinschaft-
lichen Jagdbezirkes, auf denen die Jagd ruht oder aus anderen 
Gründen nicht ausgeübt werden darf, gehören gemäß § 9 Absatz 1 
BJagdG insoweit der Jagdgenossenschaft nicht an.
(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in dem die Ei-
gentümer der zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehörenden 
Grundflächen und deren Größen ausgewiesen werden.
Das Jagdkataster ist fortzuführen; durch Eigentumswechsel eingetre-
tene Änderungen hat der Erwerber dem Jagdvorstand nachzuwei-
sen. Das Jagdkataster liegt für die Jagdgenossen und deren schrift-
lich bevollmächtigte Vertreter zur Einsicht beim Jagdvorsteher aus.

§ 5 
Aufgaben der Jagdgenossenschaft

(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach Maßgabe des gelten-
den Rechts unter eigener Verantwortung nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und unter Berücksichtigung der jagdlichen 
Belange alle Angelegenheiten, die sich aus dem Jagdrecht der ihr 
angehörenden Jagdgenossen ergeben.
(2) Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 BJagdG der Ersatz 
des Wildschadens, der an den zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
gehörenden Grundstücken entsteht. Der Ersatz des Wildschadens 
wird im Rahmen der Jagdverpachtung auf die jeweiligen Jagdpäch-
ter übertragen.

§ 6 
Organe der Jagdgenossenschaft

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind:
1. die Genossenschaftsversammlung und
2. der Jagdvorstand.
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(2) Die Genossenschaftsversammlung soll am Sitz der Jagdgenos-
senschaft stattfinden. Sie ist öffentlich, soweit nicht durch Be-
schluss die Öffentlichkeit für die Beratung bestimmter Angelegen-
heiten ausgeschlossen wird.
(3) Die Einladung zur Genossenschaftsversammlung ergeht durch 
amtliche Bekanntmachung (§ 16 Absatz 2). Sie muss mindestens 
drei Wochen vorher erfolgen und Angaben über den Ort und den 
Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung enthalten.
(4) Den Vorsitz in der Genossenschaftsversammlung führt der 
Jagdvorsteher. Für die Abwicklung bestimmter Angelegenheiten, 
insbesondere zur Leitung einer öffentlichen Versteigerung kann ein 
anderer Versammlungsleiter bestellt werden.
(5) Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ können Be-
schlüsse nach § 8 Absätze 1 bis 5 nicht gefasst werden.
(6) Zu der Genossenschaftsversammlung ist die Aufsichtsbehörde 
rechtzeitig schriftlich einzuladen.

§ 10 
Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft

(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen gemäß § 9 Absatz 
3 BJagdG sowohl der Mehrheit der anwesenden und vertretenen 
Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundfläche.
(2) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden durch öffentliche 
Abstimmung gefasst.
Die Genossenschaftsversammlung kann auf Antrag von mindes-
tens 3 Jagdgenossen, die zusammen mindestens ein Zehntel der 
Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft vertreten 
müssen, zu einzelnen Tagesordnungspunkten eine schriftliche 
Abstimmung beschließen; das gilt nicht für Beschlüsse über die 
Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung nach § 10 Absatz 3 
BJagdG. Über die Einzelheiten der schriftlichen Abstimmung ist von 
den Mitgliedern des Jagdvorstandes und den Stimmzählern Ver-
schwiegenheit zu wahren; die Unterlagen sind vom Jagdvorstand 
mindestens 1 Jahr lang, im Falle der Beanstandung oder Anfech-
tung des Beschlusses für die Dauer des Verfahrens aufzubewahren.
(3) Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Miteigentümer und Ge-
samthandseigentümer eines zum Gebiet der Jagdgenossenschaft 
gehörenden Grundstücks können ihr Stimmrecht nur einheitlich 
ausüben; sie haben dem Jagdvorstand schriftlich einen Bevoll-
mächtigten zu benennen.
(4) Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens 3 Jagdgenossen 
vertreten. Die von einem Bevollmächtigten vertretene Grundflä-
che darf einschließlich seiner eigenen Grundfläche ein Drittel der 
Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft nicht über-
schreiten.
(5) Ein Jagdgenosse oder ein Bevollmächtigter ist von der Mitwir-
kung an der Abstimmung entsprechend § 34 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) ausgeschlossen, kann sich auch nicht vertreten lassen 
und auch keinen anderen vertreten, wenn sich die Beschlussfassung 
auf den Abschluss eines Rechtsgeschäftes oder auf einen Rechts-
streit zwischen der Jagdgenossenschaft und ihm selbst bezieht.
(6) Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine Nieder-
schrift zu fertigen. Aus ihr muss auch hervorgehen, wie viele Jagd-
genossen anwesend waren und welche Grundfläche von ihnen 
vertreten wurde. Die Niederschrift ist vom Jagdvorsteher und vom 
Schriftführer zu unterzeichnen und der nächsten Genossenschafts-
versammlung zur Billigung vorzulegen.
Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines Monats über die Be-
schlüsse der Jagdgenossenschaft zu unterrichten.

§ 11 
Vorstand der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand besteht gemäß § 10 Absatz 6 BbgJagdG aus 
dem Jagdvorsteher(Vorsitzenden) und zwei Beisitzern. Die Mitglie-
der des Jagdvorstandes werden im Falle der Verhinderung durch 
ihre Ste llvertreter vertreten.

§ 7 
Genossenschaftsversammlung

Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind die Mit-
glieder der Jagdgenossenschaft berechtigt. Sie können sich durch 
ihre gesetzlichen Vertreter oder nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 
dieser Satzung durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Voll-
macht ist schriftlich zu erteilen und dem Jagdvorsteher zu Beginn 
der Versammlung vorzulegen.

§ 8 
Zuständigkeit der Genossenschaftsversammlung

(1) Die Genossenschaftsversammlung beschließt die Satzung und 
deren Änderungen.
Sie wählt:
a) den Vorsitzenden des Jagdvorstandes (Jagdvorsteher);
b) zwei Beisitzer;
c) einen Schriftführer;
d) einen Kassenführer;
e) zwei Rechnungsprüfer;
f) zwei Stellvertreter, die für a-d stellvertretend eingesetzt wer-

den können.

Der geschäftsführende Vorstand beschließt bei Ausfall nach § 8 Ab-
satz 1 a-d den jeweiligen Stellvertreter.
(2) Die Genossenschaftsversammlung beschließt weiterhin über:
a) den jährlichen Haushaltsplan;
b) die Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers;
c) die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenlegung und Tei-

lung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes;

d) die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes;
e) das Verfahren und die Bedingungen für den Abschluss von 

Jagdpachtverträgen;
f) die Erteilung des Zuschlages bei der Jagdverpachtung;
g) die Änderung und Verlängerung laufender Jagdpachtverträ-

ge;
h) die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des ge-

meinschaftlichen Jagdbezirkes
und zur Erteilung von entgeltlichen Jagderlaubnisscheinen;

i) über die Verwendung des Reinertrages aus der Jagdnutzung 
und den Zeitpunkt der Auszahlung;

j) die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des Haushaltsplanes;
k) die Beanstandung von Beschlüssen durch den Jagdvorstand;
l) die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des Jagd-

vorstandes gemäß § 12 Absatz 5;
m) die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die Mit-

glieder des Jagdvorstandes, den Schriftführer, den Kassenfüh-
rer und die Rechnungsprüfer.

(3) Regelungen im Sinne des Absatzes 2 Buchstaben c), d), e), f), g), 
h) und i) können im Einzelfall durch Beschluss auf den Jagdvorstand 
übertragen werden.
(4) Die Genossenschaftsversammlung kann den Jagdvorstand er-
mächtigen, die Führung der Kassengeschäfte durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag der Stadtverwaltungskasse Lübben zu über-
tragen. Mit dem Wirksamwerden des Vertrages entfällt die Wahl 
eines Kassenführers.
(5) Die Rechnungsprüfung kann einem zugelassenen Wirtschafts-
prüfungsunternehmen übertragen werden; in diesem Falle entfällt 
die Wahl der Rechnungsprüfer. § 14 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 9 
Durchführung der Genossenschaftsversammlung

(1) Die Genossenschaftsversammlung ist vom Jagdvorsteher we-
nigstens einmal im Jahr einzuberufen. Der Jagdvorsteher muss die 
Genossenschaftsversammlung auch einberufen, wenn mindestens 
ein Viertel aller Jagdgenossen die Einberufung bei ihm schriftlich 
unter Angabe der auf die Tagesordnung zu setzenden Angelegen-
heiten beantragt.
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§ 13 
Sitzungen des Jagdvorstandes

(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des Jagdvorstehers nach 
Bedarf, mindestens aber einmal halbjährlich zusammen. Er muss 
einberufen werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes dies 
schriftlich beantragt.
(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder an-
wesend oder vertreten sind. Der Jagdvorstand entscheidet mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder, Stimmenthaltung ist 
nicht zulässig.
(3) Die stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzungen des 
Jagdvorstandes beratend teilnehmen; sie sind zu den Sitzungen 
einzuladen.
(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffentlich. Der 
Schriftführer und der Kassenführer sollen an den Sitzungen teil-
nehmen, sie sind zu den Sitzungen einzuladen.
(5) Der Jagdvorstand kann Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, die das 
geltende Recht verletzen, innerhalb einer Woche beanstanden. Ist ein 
Beschluss beanstandet worden, so ist innerhalb eines Monats nach der 
Beanstandung eine Genossenschaftsversammlung durchzuführen.
(6) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Niederschrift 
zu fertigen und von den Teilnehmern der Sitzung zu unterzeichnen. 
Die Aufsichtsbehörde ist über die Beschlüsse des Jagdvorstandes 
zu unterrichten.
(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 14 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

(1) Die Jagdgenossenschaft stellt für jedes Geschäftsjahr einen 
Haushaltsplan auf, der die voraussichtlichen Einnahmen und Aus-
gaben enthält. Der Haushaltsplan muss ausgeglichen sein.
(2) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrechnung zu er-
stellen, die den Rechnungsprüfern zur Prüfung und der Genossen-
schaftsversammlung zur Entlastung des Vorstandes und des Kas-
senführers vorzulegen ist.
(3) Die Rechnungsprüfer werden jeweils im Voraus für zwei Ge-
schäftsjahre bestellt. Rechnungsprüfer kann nicht sein, wer dem 
Jagdvorstand als Mitglied oder Stellvertreter angehört oder ein an-
deres Amt für die Jagdgenossenschaft inne hat oder wer zu einem 
Funktionsträger in einer Beziehung der in § 12 Absatz 3 bezeichne-
ten Art steht.
(4) Im Übrigen finden für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen einschließlich der Rechnungsprüfung die für das Land Bran-
denburg geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 15 
Geschäfts- und Wirtschaftsführung

(1) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr im Sinne 
des § 11 Absatz 4 BJagdG.
(2) Einnahme - und Ausgabeanordnungen der Jagdgenossenschaft 
sind vom Jagdvorsteher und einem Beisitzer zu unterzeichnen.
(3) Kassenführer oder dessen Stellvertreter kann nicht sein, wer zur 
Unterschrift von Kassenanordnungen befugt ist.
(4) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit sie nicht 
zur Erfüllung der Aufgaben der Genossenschaft oder nach Maßga-
be des Haushaltsplanes zur Bildung von Rücklagen oder zu ande-
ren Zwecken zu verwenden sind, an die Mitglieder auszuschütten. 
Sie sind bis zu ihrer Verwendung möglichst verzinslich anzulegen. 
Durch den Beschluss über die Bildung von Rücklagen oder die an-
derweitige Verwendung der Einnahmen wird der Anspruch des 
Jagdgenossen, der dem Beschluss nicht zugestimmt hat, auf Aus-
zahlung seines Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung gemäß § 10 
Absatz 3 BJagdG nicht berührt.
(5) Nicht eingeforderter Pachterlös einzelner Jagdgenossen fällt 
nach vier Jahren der Jagdgenossenschaft zur Bildung von Rückla-
gen zu. Über die Verwendung der Rücklagen entscheidet die Ge-
nossenschaftsversammlung.

(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist jeder Jagdgenosse, der voll-
jährig und geschäftstüchtig ist. Ist eine Personengemeinschaft oder 
eine juristische Person Mitglied der Jagdgenossenschaft, so sind 
auch deren gesetzliche Vertreter wählbar.
(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von 6 Geschäftsjahren 
gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem auf die Wahl folgenden Ge-
schäftsjahr, es sei denn, dass im Zeitpunkt der Wahl kein gewähl-
ter Jagdvorstand vorhanden ist; in diesem Falle beginnt sie mit der 
Wahl und verlängert sich um die Zeit von der Wahl bis zum Beginn 
des nächsten Geschäftsjahres.
Die Amtszeit verlängert sich bis zur Wahl eines neuen Jagdvorstan-
des um höchstens 3 Monate, sofern innerhalb der letzten drei Mo-
nate vor dem Ende der satzungsmäßigen Amtszeit mindestens eine 
Genossenschaftsversammlung stattgefunden hat und es in dieser 
nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes gekommen ist.
(4) Der Schriftführer und der Kassenführer werden für die gleiche 
Amtszeit von sechs Geschäftsjahren gewählt wie der Jagdvorstand; 
Absatz 3 Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.
(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstandes vorzei-
tig durch Tod, Rücktritt oder Verlust der Wählbarkeit, so rückt einer 
der gewählten Stellvertreter als Ersatzmitglied in den Jagdvorstand 
nach; in diesem Falle ist für den Rest der Amtszeit in der nächsten 
Genossenschaftsversammlung ein neuer Stellvertreter zu wählen. 
In gleicher Weise ist eine Ersatzwahl vorzunehmen, wenn ein stell-
vertretendes Mitglied des Jagdvorstandes oder ein anderer Funkti-
onsträger vorzeitig ausscheidet.

§ 12 
Vertretung der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gemäß § 9 
Absatz 2 BJagdG gerichtlich und außergerichtlich. 
Er verwaltet die Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft und ist 
hierbei an die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung ge-
bunden. 
Bei der Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen müssen unbe-
schadet der Regelung in Absatz 4 Satz 2 alle Mitglieder des Jagd-
vorstandes gemeinschaftlich handeln.
(2) Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Genossenschaftsver-
sammlung vorzubereiten und durchzuführen. Insbesondere ob-
liegt ihm:
a) die Feststellung und Ausführung des Haushaltsplanes;
b) die Anfertigung der Jahresrechnung;
c) die Überwachung der Schrift- und Kassenführung;
d) die Verteilung der Erträge an die einzelnen Jagdgenossen;
e) die Feststellung der Umlagen der einzelnen Mitglieder.
(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei Angelegenheiten der 
Jagdgenossenschaft nicht beratend oder entscheidend mitwirken, 
wenn die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten, seinen Ver-
wandten bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum zweiten 
Grade oder einer von ihm kraft Gesetzes oder rechtsgeschäftlicher 
Vollmacht vertretenen Person einen unmittelbaren Vorteil oder 
Nachteil bringen kann.
(4) In Angelegenheiten, die an sich der Beschlussfassung durch die 
Genossenschafts- versammlung unterliegen, entscheidet der Jagd-
vorstand, falls die Erledigung keinen Aufschub duldet. 
In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Jagdvorsteher zusammen 
mit einem Beisitzer entscheiden.
(5) Zu Entscheidungen gemäß Absatz 4 hat der Jagdvorsteher un-
verzüglich die Zustimmung der Genossenschaftsversammlung ein-
zuholen. 
Diese kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, soweit nicht 
schon Rechte Dritter entstanden sind.
(6) Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollständigen Jagdvor-
stand gewählt hat, werden die Geschäfte des Jagdvorstandes nach 
Maßgabe des § 9 Absatz 2 BJagdG in Verbindung mit § 10 Absatz 
7 BbgJagdG vom hauptamtlichen Bürgermeister wahrgenommen
(7) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich tätig.
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(6) Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dürfen Umlagen 
nur erhoben werden, wenn und soweit dies zum Ausgleich des 
Haushaltsplanes unabweisbar notwendig ist.

§ 16 
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft

(1) Die Satzung und Änderungen der Satzung sind im vollen Wort-
laut und mit der Genehmigung der unteren Jagdbehörde gemäß 
der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmV) entsprechend der 
Hauptsatzung der Stadt Lübben durch Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Lübben, „Lübbener Stadtanzeiger“, bekannt zu ma-
chen.
(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt nicht für sonstige Bekannt-
machungen der Jagdgenossenschaft, insbesondere der Einladung 
zur Genossenschaftsversammlung, der Bekanntmachung des jähr-
lichen Haushaltsplanes, der Beschlüsse über die Festsetzung von 
Umlagen und der Beschlüsse über die Verwendung des Reiner-
trages nach § 10 Absatz 3 BJagdG, diese werden im Bekanntma-
chungskasten an der Berstebrücke in Treppendorf, Treppendorfer 
Dorfstraße, veröffentlicht.
(3) Auswärtige Jagdgenossen sind verpflichtet, dem Jagdvorstand 
einen am Sitz der Jagdgenossenschaft wohnenden Zustellungsbe-
vollmächtigten zu benennen.

§ 17 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Satzung wird gemäß § 10 Absatz 2 BbgJagdG mit ihrer 
Bekanntmachung rechtsverbindlich.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt gleichzeitig die bishe-
rige Satzung vom 9.3.1993 außer Kraft.
(3) Die Amtszeit des beim Inkrafttreten dieser Satzung amtieren-
den Jagdvorstandes, der in der Genossenschaftsversammlung am 
20.5.2016 gewählt wurde, endet mit dem 31.03.2021;
§ 11 Absatz 3 Satz 3 dieser Satzung findet entsprechende Anwen-
dung.
(4) Ein Haushaltsplan nach § 8 Absatz 2 Buchstabe a) ist für jedes 
Geschäftsjahr aufzustellen; die Rechnungsprüfung nach den Vor-
schriften dieser Satzung ist jährlich vorzunehmen.

§ 18 
„Salvatorische Satzungsklausel“

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung unwirk-
sam oder nichtig sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt.
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